
1. Berechnung Ermässigung des Eigenkapitals (Art. 73 Abs. 1bis StG) Fr.

Gewinnsteuerwert der konzerninternen Darlehen +

Gewinnsteuerwert der Beteiligungen (gem. Art. 68 Abs. 1 StG) +

Gewinnsteuerwert der Patente und vergleichbaren Rechte 
(gem. Art. 60bis StG) +

1.1 Zwischentotal

Gewinnsteuerwert der Gesamtaktiven

Eigenkapital

Ermässigungssatz (Zwischentotal / Gewinnsteuerwert der Gesamtaktiven × 100) %

1.2 Ermässigung des Eigenkapitals (Ermässigungssatz × Eigenkapital × 50%) Fr.

Sitzgemeinde 

Registernummer 

Steuerpflichtige

Ermässigung Eigenkapital 
(Art. 73 Abs. 1bis StG)
Geschäftsjahr vom: bis:

Liquidationsgewinne
Hilfsblatt für die Besteuerung der Liquidationsgewinne bei definitiver Aufgabe der
selbstständigen Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 55. Altersjahr oder infolge InvaliditätKanton AI

FJahr

Kreisschreiben ESTV Nr. 28
vom 3. November 2010
Verordnung über die Besteuerung 
der Liquidationsgewinne bei 
definitiver Aufgabe der selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit (LGBV) 
vom 17. Februar 2010.

Besteuerungsaufschub nach Art. 
18a Abs. 1 DBG: Art. 37b DBG 
findet nur Anwendung auf die 
Differenz zwischen den Anlage- 
kosten und dem massgebenden 
Einkommenssteuerwert.
Überführung einer verpachteten 
Liegenschaft vom Geschäfts- ins 
Privatvermögen: Besteuerung 
nach Art. 37b DBG kann geltend 
gemacht werden.

Bei der Geschäftsaufgabe reali-
sierte stille Reserven bilden Teil 
des steuerbaren selbstständigen 
Erwerbseinkommens. Die im 
Liquidationsjahr und Vorjahr rea-
lisierten stillen Reserven werden, 
sofern die Voraussetzungen er-
füllt sind, gesondert vom übrigen 
Einkommen besteuert.

AHVN13

Name Vorname

PID-Nr. Bezirk

Firmenname und Sitz

Branche/Art der Geschäftstätigkeit

Namen und Adressen der 
Mitgesellschafter bzw. Partner
(Bei Personengesellschaft, einfacher Gesell-
schaft sowie bei Praxis-/Bürogemeinschaft)

Letztes Geschäftsjahr vom bis (Datum des Abschlusses der Liquidation)

Abrechnungsart (bitte ankreuzen): Ist-Methode Soll-Methode

1. Überführung von Liegenschaften ins Privatvermögen

Überführung von Liegenschaften vom Geschäfts- ins Privatvermögen mit Antrag 
auf Überführung zu den Anlagekosten (Art. 18a Abs. 1 DBG)?

Verkauf von Liegenschaften
Objekt Verkaufsdatum

2. Realisation von stillen Reserven auf den folgenden Bilanzpositionen;
Liquidationsgewinn bei der direkten Bundessteuer

2.01 Warenlager

2.02 Debitoren (Delkredere)

2.03 Rückstellungen

2.04 Goodwill / Immaterielle Werte / Patente

2.05 Buchgewinne aus dem Verkauf von Liegenschaften

2.06 Buchgewinne aus der Überführung von Liegenschaften ins Privatvermögen

2.07 Weitere:

2.08 Aufwand (durch Realisierung der stillen Reserven verursacht)

2.09 Realisierte stille Reserven im Liquidations- und Vorjahr

2.10 Aufschub laut Art. 18a Abs. 1 DBG
Buchgewinne aus der Überführung von Liegenschaften ins Privatvermögen

2.11 Wiedereingebrachte Abschreibungen auf diesen Liegenschaften

2.12 Liquidationsgewinn vor AHV-Beiträgen

2.13 AHV-Beiträge auf Liquidationsbeginn (geschätzt 10%)

2.14 Liquidationsgewinn

A Zu übertragen in Ziffer
5.01 (Bundessteuer)
dieses Formulars und
in der Steuererklärung

A Zu übertragen in
Ziff. 5.02 (Bundessteuer)
dieses Formulars
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Liquidationsjahr

Liquidationsjahr

Vorjahr

Vorjahr

13-stellig

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

Übertrag auf das Hauptformular (Formular JP 1a), Ziffer 20




